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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname : ROBAN OKTABLOK
UFI : FV00-X0K7-Q00K-0YD3
Produktart : Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel)
Produktgruppe : Endprodukt
Andere Bezeichnungen : For Germany

Authorisation Number: DE-0000480-0000

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Rodentizide
Funktions- oder Verwendungskategorie : Gebrauchsfertiges Rodentizid mit 50 ppm Difenacoum.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +44 (0)1420 80744 (M-F 09:00-17:00 GMT)

Land/Region Organisation Notrufnummer

Deutschland Informationszentrale gegen Vergiftungen.
Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie. Zentrum für Kinderheilkunde, 
Universitätsklinikum Bonn. 
Gebäude 30, ELKI (Eltern-Kind-Zentrum). Venusberg-Campus 1 53127 
Bonn.

+49 (0) 228 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317 
Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B H360D 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), 
Kategorie 2

H373 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

Lieferant
PelGar International Limited
Unit 13
Newman Lane
GU34 2QR Alton, Hampshire
United Kingdom
T +44 (0)1420 80744
sds@pelgar.co.uk, www.pelgar.co.uk

Exklusiver Vertreter
PelGar International Limited
18 rue des Remparts d'Ainay 
69002 Lyon
France
T +44 (0)1420 80744
SDS@pelgar.co.uk, www.pelgar.co.uk

mailto:sds@pelgar.co.uk
http://www.pelgar.co.uk/
mailto:SDS@pelgar.co.uk
http://www.pelgar.co.uk/
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS07 GHS08
Signalwort (CLP) : Gefahr
Enthält : DIFENACOUM; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H360D - Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H373 - Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzkleidung tragen.
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen.
P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen.
P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
P501 - Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen.

EUH Sätze : EUH208 - Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5), 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-
ONE (26530-20-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Zusätzliche Sätze : Die Verwendung von Schutzhandschuhen ist nur für professionelle Benutzer erforderlich.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Die relevantesten P-Satz-Aussagen basierend auf Packungsgröße und Endverbraucher 
befinden sich auf Produktetiketten. Zusätzliche P-Sätze sind nur zu Informationszwecken im 
Sicherheitsdatenblatt enthalten.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII erfüllen

DIFENACOUM (56073-07-5)(¹)

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen

DIETHANOLAMINE (111-42-2)(¹)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen

DIFENACOUM (56073-07-5)(¹), DIETHANOLAMINE (111-42-2)(¹)

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 %
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator Konz. Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS-Nr.: 2634-33-5
EG-Nr.: 220-120-9
EG Index-Nr.: 613-088-00-6

< 1 Acute Tox. 2 (Inhalativ: Staub, Nebel), 
H330 (ATE=0,21 mg/l)
Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=450 
mg/kg Körpergewicht)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

DIFENACOUM
(Wirkstoff (Biozid))

CAS-Nr.: 56073-07-5
EG-Nr.: 259-978-4
EG Index-Nr.: 607-157-00-X

0,005 Repr. 1B, H360D
Acute Tox. 1 (Inhalativ), H330 
(ATE=0,0036 mg/l/4h)
Acute Tox. 1 (Dermal), H310 (ATE=5 
mg/kg Körpergewicht)
Acute Tox. 1 (Oral), H300 (ATE=1,8 
mg/kg Körpergewicht)
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE CAS-Nr.: 26530-20-1
EG-Nr.: 247-761-7
EG Index-Nr.: 613-112-00-5

< 1 Acute Tox. 2 (Inhalativ: Staub, Nebel), 
H330 (ATE=0,27 mg/l)
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=311 
mg/kg Körpergewicht)
Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=125 
mg/kg Körpergewicht)
Skin Corr. 1, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUH071

DENATONIUM BENZOATE CAS-Nr.: 3734-33-6
EG-Nr.: 223-095-2
REACH-Nr.:  01-2120102843-
65

< 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=584 
mg/kg Körpergewicht)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

DIETHANOLAMINE CAS-Nr.: 111-42-2
EG-Nr.: 203-868-0
EG Index-Nr.: 603-071-00-1
REACH-Nr.: 01-2119488930-
28

< 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1600 
mg/kg Körpergewicht)
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (Konz.)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS-Nr.: 2634-33-5
EG-Nr.: 220-120-9
EG Index-Nr.: 613-088-00-6

(0,036 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317

DIFENACOUM
(Wirkstoff (Biozid))

CAS-Nr.: 56073-07-5
EG-Nr.: 259-978-4
EG Index-Nr.: 607-157-00-X

(0 < C < 0,02) STOT RE 2; H373
(0,003 ≤ C ≤ 100) Repr. 1B; H360D
(0,02 ≤ C ≤ 100) STOT RE 1; H372
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (Konz.)

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE CAS-Nr.: 26530-20-1
EG-Nr.: 247-761-7
EG Index-Nr.: 613-112-00-5

(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Dieses Produkt enthält eine gerinnungshemmende Substanz. Bei Einnahme können 
Symptome, die verzögert auftreten können, Nasenbluten und Zahnfleischbluten umfassen. 
In schweren Fällen können Blutergüsse und Blut im Stuhl oder Urin auftreten. Gegenmittel: 
Vitamin K1, das nur von medizinischem/veterinärmedizinischem Personal verabreicht wird. 
Sofort einen Arzt aufsuchen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen unwahrscheinlich. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. und dann. Haut mit Seife und Wasser waschen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen mit Augenspülflüssigkeit oder Wasser spülen, Augenlider mindestens 10 Minuten 

geöffnet halten.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. 

Kein Erbrechen auslösen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen : Die Schwere der beschriebenen Symptome hängt von der Konzentration und der Dauer der 
Exposition ab.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Kann Augenreizung hervorrufen.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln. Unter ärztliche Beobachtung stellen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver, Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2). Wassernebel.
Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Brandschutzvorkehrungen : Fangen Sie abfließendes Wasser auf und halten Sie es von Abwasserkanälen und 
Wasserläufen fern.

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-
unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen.
Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkräfte
Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstung".

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schädlich für Wildtiere. Wilde Säugetiere und Vögel können einem größeren Risiko ausgesetzt sein, wenn 
das Produkt nicht gemäß seiner Kennzeichnung verwendet wird.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Zur Rückhaltung : Schaufeln Sie das Material mit einer sauberen Schaufel in einen trockenen Behälter, ohne 
es zu komprimieren.

Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern zur 
Entsorgung sammeln.

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut 
vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Wachs kann bei zu hohen Temperaturen 
erweichen. Es schmilzt nicht vollständig und verbleibt in der Köderstation. 
Sicherheitsanweisungen einhalten.

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte 
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Von Nahrungsmitteln und Getränken 
fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Unter 
Verschluss aufbewahren.

Lager : Vor Hitze schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Deutschland
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 6.1D - Nicht brennbare, akut toxische Kat. 3 / giftige oder chronisch wirkende 

Gefahrstoffe
Zusammenlagerungstabelle :

Zusammenlagerung nicht erlaubt für : LGK 1, LGK 2A, LGK 4.1A, LGK 5.1A, LGK 5.1C, LGK 5.2, LGK 6.2, LGK 7
Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für : LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B
Zusammenlagerung erlaubt für : LGK 2B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, 

LGK 12, LGK 13, LGK 10-13
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7.3. Spezifische Endanwendungen

Die identifizierten Verwendungen für dieses Produkt sind in Abschnitt 1 aufgeführt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (26530-20-1)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

AGW (OEL TWA) 0,05 mg/m³ (E)

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(I)

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 
(MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden

Rechtlicher Bezug TRGS900

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.5. Control banding
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):

  

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz
Augenschutz:
Sicherheitsbrille

8.2.2.2. Hautschutz
Haut- und Körperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe

8.2.2.3. Atemschutz
Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen
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8.2.2.4. Thermische Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Expositions-Grenzwerte (OEL) zu keinem Zeitpunkt überschreiten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Fest
Farbe : Blau.
Geruch : Leicht.
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar
Gefrierpunkt : Nicht anwendbar
Erweichungspunkt : > 50 °C Wachs wird bei 50 °C formbar und beginnt bei 70 °C zu verschmelzen
Siedepunkt : Nicht verfügbar
Entzündbarkeit : Nicht entzündbar
Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar
Flammpunkt : Nicht anwendbar
Zündtemperatur : Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar
pH-Wert : Nicht verfügbar
pH Lösung : Nicht verfügbar
Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar
Löslichkeit : Nicht verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar
Dampfdruck : Nicht verfügbar
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar
Dichte : Nicht verfügbar
Relative Dichte : Nicht verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar
Partikelgröße : Nicht verfügbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen
Keine weiteren Informationen verfügbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
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10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

DENATONIUM BENZOATE

LD50 (dermal, Kaninchen) > 2000 mg/kg

LC50 inhalativ - Ratte 0,2 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 95% 
CL: 0,13 - 0,36

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 

LC50 inhalativ - Ratte (Staub/Nebel) 0,21 mg/l

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

LD50 oral 125 mg/kg Körpergewicht

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

DENATONIUM BENZOATE

pH-Wert 6 – 8 Dilute with water - 2.5%

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

DENATONIUM BENZOATE

pH-Wert 6 – 8 Dilute with water - 2.5%

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

DENATONIUM BENZOATE

NOAEL (chronisch, oral, Tier, männlich, 2 Jahre) 536 mg/kg Körpergewicht

Reproduktionstoxizität : Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition

: Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.

DENATONIUM BENZOATE

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 15 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: other:

DIETHANOLAMINE

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 14 mg/kg Körpergewicht/Tag 91 days

LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) 32 mg/kg Körpergewicht/Tag 91 days - Rat

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

ROBAN OKTABLOK 

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfügbar

11.2.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 
Schäden in der Umwelt.

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

DIFENACOUM

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

DENATONIUM BENZOATE

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt)

ErC50 sonstige Wasserpflanzen 512 mg/l 15 minutes

DIETHANOLAMINE

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt)

ErC50 Algen 9,5 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (green algae), 96 hours

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

ROBAN OKTABLOK 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht schnell abbaubar

DENATONIUM BENZOATE

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar.

DIETHANOLAMINE

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 885 mg/g

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1352 mg/g

Biologischer Abbau 93 % 28 days

12.3. Bioakkumulationspotenzial

DENATONIUM BENZOATE

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 2,2

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) 1,78
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DENATONIUM BENZOATE

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential.

DIETHANOLAMINE

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential.

12.4. Mobilität im Boden

DIETHANOLAMINE

Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc)

1 Estimated

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII erfüllen

DIFENACOUM (56073-07-5)(¹)

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen

DIETHANOLAMINE (111-42-2)(¹)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen

DIFENACOUM (56073-07-5)(¹), DIETHANOLAMINE (111-42-2)(¹)

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

: einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, 
regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften.

Dänemark
Gruppe Gefährlicher Abfälle : Europäischer Abfallkatalog (EAK) Abfallschlüssel 20 01 19*: Pestizide

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Landtransport
Nicht anwendbar

Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

Lufttransport
Nicht anwendbar

Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

3(b) DIETHANOLAMINE ; 2-
OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ONE

Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: 
Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit 
sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

3(c) 2-OCTYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE

Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: 
Gefahrenklasse 4.1

30. DIFENACOUM Stoffe, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als 
fortpflanzungsgefährdend der Kategorie 1A oder 1B eingestuft werden und in Anlage 5 
bzw. Anlage 6 aufgeführt werden.

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind
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PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Dieses Produkt enthält einen Stoff, der in Anhang I der in Europa geltenden Verordnung EU Nr. 649/2012 aufgeführt ist.
Chemikalie: Difenacoum
CAS-Nr.: 56073-07-5
EG-Nr.: 259-978-4
Unterkategorie: p(1)
Nutzungsbeschränkung: b

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

Ozon-Verordnung (2024/590)
In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590)
Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)
Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

Biozid-Verordnung (528/2012)
Enthält Stoffe, die auf der Biozidprodukte-Liste (Verordnung EU 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von 
Biozidprodukten) gelistet sind
Produktart (Biozid) : 14 - Rodentizide
Zulassungsnummer : DE-0000480-14
Enthält : DIFENACOUM (0,01 % (Prozent))

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)
Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)
Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von 
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) : Dieses Produkt unterliegt dem ChemVerbotsV Anhang 2 Eintrag 1. Folgende 

Anforderungen sind zu beachten: A1) Erlaubnispflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1. A2) 
Grundanforderungen zur Durchführung der Abgabe nach § 8 Absatz 1, 3 und 4. A3) 
Identitätsfeststellung und Dokumentation nach § 9 Absatz 1 bis 3. A4) Ausschluss des 
Versandweges nach § 10.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme:

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

ATE Schätzwert der akuten Toxizität

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
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Abkürzungen und Akronyme:

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europäische Norm

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung

IATA Verband für den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Kläranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Flüchtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstracts Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokriner Disruptor

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 1 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 1

Acute Tox. 1 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 1

Acute Tox. 1 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 1

Acute Tox. 2 (Inhalativ: 
Staub, Nebel)

Akute Toxizität (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 2

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2

Repr. 1B Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B

Skin Corr. 1 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

H373 Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

EUH208 Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5), 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (26530-20-1). Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 
1272/2008 [CLP]:

Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden

Repr. 1B H360D Expertenurteil

STOT RE 2 H373 Berechnungsmethoden

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wahr und 
richtig sind. Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen sowie etwaiger Empfehlungen oder Anregungen erfolgen ohne Gewähr oder 
Gewährleistung. Da die Verwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle unseres Unternehmens liegen, liegt es in der Verantwortung des 
Benutzers, die Bedingungen für die sichere Verwendung dieses Produkts zu ermitteln.
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